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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 9456/J des 

Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen wie folgt: 

 

Frage 1 und 1a 

 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) hat sowohl bei 

der Erarbeitung des Aktionsplans Nanotechnologie als auch bei der Erarbeitung der  Nano-

Informationsplatform www.nanoinformation.at mitgewirkt und die Nano-EHS Studien 

mitfinanziert; bei allem handelt es sich – wie den Beantwortungen der Anfragen Nr. 9454/J 

(BMGF) und 9455/J (BMLFUW) durch die zuständigen Regierungsmitglieder zu entnehmen 

ist - um Ministerien übergreifende Projekte im Sinne einer wirtschaftlichen 

Verwaltungsführung.   

 

Frage 2 

 
Da es sich bei Nanoteilchen um Chemikalien in Nanogröße handelt, die in den Regelungsbe-
reich von REACH und damit in die Zuständigkeit des BMLFUW fallen, besteht seitens des 
BMASK keine Regelungskompetenz. All jene Produkte, die mit dem menschlichen Körper, 
der Haut oder den Schleimhäuten näher in Kontakt kommen, fallen in die Regelungskompe-
tenz des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen. Es wird daher auf die Beantwor-
tung der Anfragen Nr. 9454/J und 9455/J durch die zuständigen Regierungsmitglieder ver-
wiesen. 
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Frage 3 

Mangels Zuständigkeit ist seitens des BMASK keine Aufklärungsmaßnahme geplant. Auch 

hier wird auf die Beantwortung des BMGF verwiesen. 

Frage 4 

Der Österreichische Aktionsplan Nanotechnologie wurde unter der Federführung des 

BMLFUW erstellt. Daher wird auf die Beantwortung des BMLFUW verwiesen. 

Frage 5 

Mangels Zuständigkeit wird auch hier auf die Beantwortung des BMG verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger  
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